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Gutachterliche Stellungnahme 
 

 

zum  Bautenzustand einer Garagenanlage in 

der Lindenstraße 5 in 25482 Appen 
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1. Veranlassung: 

 

Das Amt Moorrege hat den Unterzeichner beauftragt, eine 

Stellungnahme über den baulichen Zustand der Garagen- 

anlage in der Lindenstraße 5 in 25482 Appen zu erstellen, 

und die Fragen zu klären, wie der bauliche Zustand im 

Allgemeinen ist, welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich 

sind und mit welchen Kosten zu rechnen ist.  

 

 

     2. Allgemeines: 

 

Die zu begutachtende Garagenanlage befindet sich an der 

Lindenstraße unmittelbare an dem angrenzenden Gehweg und 

gehört zur Mietwohnanlage Lindenstraße 5 der Gemeinde 

Appen. Das Gebäude und die Garagenanlage wurden etwa in 

den Jahren um 1970 erstellt.  

Die Garagenanlage besteht aus neun Garagen, die durch 

Wände voneinander getrennt sind, und jeweils eine separate 

Garageneinheit bilden. An der östlichen Anlagenseite 

befindet sich ein gesonderter Fahrradabstellraum. Die 

Konstruktionsmerkmale sind ein einschaliges Außen- und 

Innenmauerwerk mit Putzoberflächen. Die Giebelseiten sind 

geklinkert. Das Dach besteht aus einer Flachdachkonstruk-

tion  Betondeckenelementen und einer Dachbahnabdichtung. 

Die seitlichen Dachrandabdichtung besteht aus gekanteten 

Zinkblechen. Als Garagenabschluss sind frontseitig 

Stahlblech-Hebe-Schub-Tore vorhanden. Der Fahrradraum wird 

durch eine Stahltür abgeschlossen. Der gesamte Baukörper 

ist kubisch gestaltet.    

 

 

 

     3. Ortstermin: 

 

Der Unterzeichner hat am 16.12.2011 im Beisein vom 

Herrn Borchert, Amt Moorrege, die Anlage vor Ort in 

Augenschein genommen. An einem zweiten Termin, dem 

3.1.20112, wurden durch den Unterzeichner weitere 

Messungen und Untersuchungen an dem Objekt vorgenommen. 
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4. Feststellung: 

4.1. Allgemeiner Zustand 

 

Die Garagenanlage stammt aus den Jahren ca. um  

1970 und stellt einen stark sanierungsbedürftigen 

Zustand dar.  

  

4.2. Dachbahnabdichtung und -konstruktion 

 

Die Deckenkonstruktion besteht aus Gasbetondecken-

elementen, mit einer Bitumenbahnabdichtung, die an 

den jeweiligen Garagenaußen- und Innenwänden aufge-

lagert sind. Die Deckenelemente weisen eine starke 

Verformung auf und hängen unter- und oberseitig 

bereits stark durch. In den Planunterlagen, Statik 

vom 17.2.1966, wird eine zulässige Durchbiegungs-

verformung von wzul. = 1,32 cm angegeben. Die Mes-

sungen an den zugänglichen Garagen während der 

Ortsbegehung, betrugen unterseitig bis zu wvorh. = 

4,5cm! Die berechnete Maximalverformung wird damit 

um das 3,5-fache überschritten. Augenscheinlich ist 

es so, dass sich diese Verformung bereits zu einer 

früheren Zeit eingestellt hat und in Bereichen  

bereits Nacharbeiten durchgeführt worden sind. 

Neben der Durchbiegung, der Rissbildung und den 

Nachbesserungen, sind stellenweise Korrosionser-

scheinungen der Stahlarmierung sichtbar, welches 

den Schluss zu lässt, dass in den Deckenelementen 

eine Karbonatisierung (Korrosion der Stahleinlagen) 

stattfindet. Diese Karbonatisierung führt dazu, 

dass das Material so geschwächt wird, dass eine 

Standfestigkeit der Konstruktion mittelfristig 

nicht mehr gegeben sein wird. 

Abbildung 1: Durchbiegun der Deckenelemente 
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Die Betrachtung der Oberseiten, zeigt durch-

gehend das gleiche Verformungsbild, wobei die 

Durchbiegungen unterschiedlich sind, aber w > 

1,32cm betragen. 

Abbildung 3: Durchbiegung der Dachoberseite 

Abbildung 2: Durchbiegung 
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Die Dachbahnabdichtung weist stellenweise Porö-

sität auf, an den Dachrändern sind Ablösungen 

der Randbleche sowie Fehlstellen festzustellen.  

 

 

 

 

4.3. Wände 

Die Wände bestehen aus einem einschaligen Mauer-

werk und sind beidseitig geputzt. Die Ober-

flächen sind innen und außen flächig gerissen 

und weisen Putzausbrüche auf. An den zugäng-

lichen Garagen konnten Rissbreiten bis zu 

d=2,5mm festgestellt werden. Die rückseitigen 

Garagenwände zeigten stellenweise starke Durch-

feuchtungen mit Ausblühungen auf. Der Bereich 

Sohle/Wand ist durch aufsteigende Feuchtigkeit 

mit Ausblühungen und Putzabplatzungen gekenn-

zeichnet. 

 

 

 

Abbildung 4: Vertilaler Wandriss d=2,5mm 
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Abbildung 5: Durchfeuchtung Aussenwand 

Abbildung 6: Sohle/Wandanschluss mit Ausblühungen 
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4.4. Sohle 

Die Garagensohle besteht aus einer Betonsohle 

mit einem Verbundestrich. Der Zustand der Sohle 

kann als ausreichend, abgesehen von kleineren 

Fehlstellen bezeichnet werden. 

 

 

 

4.5. Türen und Tore 

Die Türen zu den Garagen bestehen aus Stahlhebe-

schwingtoren. Teilweise sind die Tore noch in 

einem akzeptablen Zustand, während einige 

Korrosion aufweisen. 

Die Stahltür zum Fahrradabstellraum ist an der 

unteren Seite stark korrodiert und ist sanier-

ungsbedürftig. 

Abbildung 7: Rissbildung am Decken-Wand-Anschluss 
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5. Ergebnisse und Maßnahmen: 

 

Der festgestellte bauliche Zustand der Garagenanlage 

durch den Unterzeichner erfordert zur Sicherstellung 

der Standsicherheit der Garagenanlage umfangreiche 

Sanierungsarbeiten. Die schadhaften Deckenelemente des 

Daches müssen nebst Dacheindichtung mittelfristig 

erneuert werden. Die Wände weisen erhebliche Riss-

bildung, Ausblühungen sowie Putzabplatzungen auf, die 

mit einem hohen Aufwand zu sanieren sind. Weiterhin 

sind die Tore und Türen teilweise stark korrodiert und 

müssen ebenfalls erneuert werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Abstelleraum Korrosion an der Tür 



Thorsten Henning 
Diplomingenieur 
Dingstätte 31 

25421 Pinneberg  *  Tel. 04101/8048662  *  Fax 04101/8048663  *  0171/1724703 
eMail: buero@ib-henning.com 

Mitglied im Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. BVFS 
Beratender Ingenieur VBI * VDI * zugl. AIK Schleswig-Holstein Nr. 1000 

 

10 

 

 

6. Kosten: 

 

Für eine Sanierung der bestehenden Anlage ist mit 

mindestens folgenden Kosten auszugehen: 

Abbruch des alten Daches          1.500,--  

Neubau Deckenelemente               9.000,--

Dachbahnabdichtung         7.500,-- 

Sanierungsarbeiten der Wände      16.500,-- 

Tore und Türen                          12.000,-- 

Klempnerarbeiten                         2.000,-- 

Regiekosten                              1.500,--  

 

Summe            50.000,-- 

MwST 19%           9.500,-- 

Summe brutto                             59.500,-- 

 

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf 

rund 60.000,--€. 

Auf Grund der hohen Instandsetzungskosten wird der 

Zeitwert und die Restnutzungsdauer überschritten und 

eine Sanierung der Anlage unwirtschaftlich. 

Alternativ ist der Neubau von Fertiggaragen zu 

betrachten, wobei sich die Kosten hierfür auf ca. 

25.000,--€ belaufen.   

 

 

7. Zusammenfassung:  

 

Die Garagenanlage in der Lindenstraße 5 in 25482 Appen 

wurden in den Jahren um 1970 erstellt. Die Anlage besteht 

aus 9 Garagen und einem Fahrradabstellraum. Die Garagen-

anlage ist in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. 

Die  Deckenelemente aus bewehrten Gasbetonsteinen  weisen 

eine Durchbiegung von stellenweise w=4,5 cm auf. Die in 

der Statik angegebene zulässige Durchbiegung beträgt 

w=1,32cm und wird um ca. das 3,5 fache überschritten. 

Weiterhin zeigt sich bereits Korrosion an den 

Stahleinlagen, so dass die Deckenelemente kurzfristig zu 

erneuern sind. Neben den weiteren Sanierungsbedarf, ist 

die Dacheindichtung, das Mauerwerk mit Rissen, Putzab-

platzungen und Durchfeuchtungserscheinungen zu nennen. 

Die Erneuerung der Türen und Tore wird mittelfristig 

ebenfalls notwendig werden. 
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Die Kosten für eine Sanierung der Garagenanlage 

betragen etwa 60.000,--€. Damit übersteigen die 

Sanierungskosten den Zeitwert und eine Sanierung wäre 

unwirtschaftlich. 

 

Als Alternative besteht die Möglichkeit der Errichtung 

von Fertiggaragen auf der verbleibenden Sohle oder die 

Errichtung einer CarPort-Anlage mit rückseitigem Ab-

stellraum. 

Die Kosten für diese Alternativen belaufen sich auf etwa 

25.000,--€. 

 

Für den Zeitraum der Entscheidung ist es unerlässlich, 

den baulichen Zustand der Garagen laufend zu kontrol-

lieren, um im Bereich der Deckenelemente eine mögliche 

weitergehende Verformung festzustellen. Für den Fall, 

dass die Verformung weiter zunimmt, sind die Garagen für 

eine weitere Nutzung unverzüglich zu sperren.   

  

 

 

   

         

 

       Aufgestellt : 

        

       Dipl.-Ing. Thorsten Henning 

       05.01.2012 
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IBH 

Kostenschätzung          
Neubau von 9 Fertiggaragen 
in der Wohnanlage MFH  
Lindenstraße 5, 25482 
Appen 
Kostenschätzung 

ws 
05.03.2012 
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IBH Ingenieurbüro Henning   Dingstätte 31   D-25421 Pinneberg    Seite: 2 

Projekt: "15-11 MFH Lindenstraße Appen; WDVS"   LV: "Fertigbau"    5.3.2012 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OZ  StL-Nr Menge Einheit Einh.-Preis  Ges.-Betrag 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0001       
 Garagen abbrechen 

  

 

   1,00 psch 8.000,000 € 8.000,000 € 
 

0002       
 Sohle herrichten 

  

 
   160,00 m² 5,500 € 880,000 € 
 

0003       
 Fertiggaragen aufbauen 

  

 
   9,00 St 3.700,000 € 33.300,000 € 
 

0004       

 Oberfläche angleichen 

  

 
   90,00 m² 12,000 € 1.080,000 € 
 

 
 Zusammenstellung   

 

    

 

 Summe  43.260,000 € 

 
 + 19 % Umsatzsteuer  8.219,400 € 

 

 Gesamt  51.479,400 € 

 

    

 

 



                               Thorsten Henning                                    
Diplomingenieur 
Dingstätte 31 

25421 Pinneberg  *  Tel. 04101/8048662  *  Fax 04101/8048663 *  0171/1724703 
eMail: thenning@ib-henning.com 

Mitglied im Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. BVFS 
Beratender Ingenieur VBI * VDI * zugl. AIK Schleswig-Holstein Nr. 1000
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Kostenschätzung 
Fassadensanierung 
MFH Lindenstrasse 5 
25482 Appen 
WDVS 

ws 
18.1.2012 
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Kosten im Hochbau nach DIN 276 2006-11 
     

        zum Bauvorhaben 15-11 MFH Lindenstraße Appen; WDVS 
     

        

    
Menge [LV] 

Preis 
[von] 

Summe Preis 
[von] 

 KG 300 
 

Bauwerk - Baukonstruktionen 
     KG 330 

 
Außenwände 

     KG 334 
 

Außentüren und -fenster 
     

  
Summe 334 

   
4.540 € 

 KG 335 
 

Außenwandbekleidungen außen 
     

  
Summe 335 

   
20.724 € 

 

  
Summe 330 

   
25.264 € 

 KG 360 
 

Dächer 
     KG 364 

 
Dachbekleidungen 

     

  
Summe 364 

   
1.250 € 

 

  
Summe 360 

   
1.250 € 

 KG 390 
 

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 
     KG 392 

 
Gerüste 

     

  
Summe 392 

   
1.350 € 

 

  
Summe 390 

   
1.350 € 

 

  
Summe 300 

   
27.864 € 

 KG 400 
 

Bauwerk - Technische Anlagen 
     KG 410 

 
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 

     KG 411 
 

Abwasseranlagen 
     

  
Summe 411 

   
900 € 

 

  
Summe 410 

   
900 € 

 

  
Summe 400 

   
900 € 

 KG 700 
 

Baunebenkosten 
     KG 730 

 
Architekten- und Ingenieurleistungen 

     
KG 739 

 

Architekten- und Ingenieurleistungen, 
sonstiges 

     

  
Summe 739 

   
2.000 € 

 

  
Summe 730 

   
2.000 € 

 

  
Summe 700 

   
2.000 € 

 Gesamt 
 

Summe 
   

31.093 € 
 

        

  
MwSt. 19% 

   
5.908 € 

 

        

  
Summe brutto 

   
37.001 € 

 

         



file:///H|/Projekte/Appen/Appener Gebäude/Lindenstraße 5/Däm.../Kostenschätzung_42000€_BGM.pdf - Adobe Acrobat Standard.htm 

Von: Banaschak, Hans-Joachim Gesendet: Freitag, 20. 
Januar 2012 16:52 An: Borchers, Ralf Betreff: AW: 
Kostenschätzung.pdf - Adobe Acrobat Standard  

  
 

Hallo Herr Borchers, 

wir müssen ja mit der Freigabe sowieso noch mal in den Ausschuss. Dann lassen Sie uns doch die Fenster 
gleich mitnehmen und absegnen.  

Gruß. Ba. 

Von: Borchers, Ralf Gesendet: Freitag, 20. Januar 
2012 13:45 An: Banaschak, Hans-Joachim Cc: 
Puttmann; Juergensen, Rainer Betreff: 
Kostenschätzung.pdf - Adobe Acrobat Standard  

 

Hallo Herr Banaschak, nach einem Ortstermin mit dem Dipl. -Ing. Henning und mir ist die Erneuerung der 6 Fenster + 2 
Kellerfenster auf der Giebelseite dringend zu empfehlen. Hieraus ergibt sich eine um 7.000,-€ erhöhte Kostenschätzung, 
auf rund 37.000,-€. In der Beschlussvorlage waren es 30.000,-€ (alte Kostenschätzung) + 5.000,-€ Maler und GaLa-
arbeiten.  
Es ist nun also mit 42.000,-€ (37.000,-€ + 5.000,-€) zu rechnen.  
Anmerkung: Die 5.000,-€ können auch geringer ausfallen (z.B. durch Leistungen des Bauhofs). 
Wie soll weiter verfahren werden? Mit freundlichem Gruß Ralf Borchers  

es schrieb Ihnen:  

Ralf Borchers  
Amt Moorrege  
Der Amtsvorsteher 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege  

Fachteam Ordnung und Technik, Bereich: Hochbau 
Tel.-Nr.: 04122 854 114 Fax-Nr.: 04122 854 214 
Mobil: 0171 33 45 940 E-Mail: ralf.borchers@amt-
moorrege.de  

Große Veränderungen fangen klein an - Ressourcen schonen Bitte überlegen Sie, ob Sie diese 

Nachricht wirklich ausdrucken müssen.  

file:///H|/Projekte/Appen/Appener Gebäude/Lindenstr...hätzung_42000€_BGM.pdf - Adobe Acrobat Standard.htm [08.03.2012 13:18:10] 
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IBH Ingenieurbüro Henning   Dingstätte 31   D-25421 Pinneberg    Seite: 2 
Projekt: "07-12 Lindenstraße 5 Tischlerarbeiten"   LV: "Tischlerarbeiten"    7.3.2012 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OZ  StL-Nr Menge Einheit Einh.-Preis  Ges.-Betrag 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0001       
 Fenster ausbauen 1,40*1,40, vorziehen  

 Fenster ausbauen; 
Holz-/kunststofffenster ausbauen, vorziehen ca. 6,0cm 
ausrichten und wieder einbauen. 
 
Größe: ca. 1,40*1,40m 
 
komplett ausbauen, vorbereiten  und wieder neu montieren 
 
 

   6,00 St 250,000 € 1.500,000 € 
 
0002       
 Laibungsverkleidung, Kunststoff montieren 

 umlaufend an der Laibung 
B= 6,0 cm 
 
Kunststoff Stakkosit o.glw. 
 
 

   6,00 St 100,000 € 600,000 € 
 
0003       
 Fensterbank anpassen 

 Fehlstellen mit Passstück schliessen 
 
 

   6,00 St 125,000 € 750,000 € 
 
  
 Kunststofffenster weiß 

Blendrahmen bis 75 cm 
Isolierverglasung 2 Scheiben 
Ug 1,1 
Wärmeschutz gem. DIN 
ohne Sprosse 
mit Beschlag 
 
 
Hersteller: 
 

 
0004       
 wie vor, jedoch 0,8*0,6 

 jedoch 
 
Größe: ca. 1,40*1,40 
 
 
 
 
 

   2,00 St 125,000 € 250,000 € 
 
  



IBH Ingenieurbüro Henning   Dingstätte 31   D-25421 Pinneberg    Seite: 3 
Projekt: "07-12 Lindenstraße 5 Tischlerarbeiten"   LV: "Tischlerarbeiten"    7.3.2012 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OZ  StL-Nr Menge Einheit Einh.-Preis  Ges.-Betrag 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Zusammenstellung   
 
    
 
 Summe  3.100,000 € 
 
 + 19 % Umsatzsteuer  589,000 € 
 
 Gesamt  3.689,000 € 
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Von: Thorsten Henning [thenning@ib-henning.com] 
Gesendet: Mittwoch, 7. März 2012 18:58 
An: Borchers, Ralf 
Betreff: Lindenstraße 5, Appen 
 
Anlagen: Fensterdetail 001.pdf; 07-12 Lindenstraße 5 
Tischlerarbeiten_LV_LB027.pdf 
 
Sehr geehrter Herr Borchers, 
anbei erhalten Sie das Detail des Fensteranschlusses und die Kostenschätzung für 
die Wiederverwendung der vorh. Fenster. 
 
An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass  bei der MItverwendung der 
Fenster bezogen auf das neue WDVS, die Konformität zur EnEV2009 nicht gegeben 
ist. 
Die Fenster wurden zum Zeitpunkt  2007/2008 ( nicht genau bekannt) eingebaut. 
Die wärmetechnische Situation ist an dem Punkt Fenster/WDVS, bei Beibehaltung 
der alten Fenster, problematisch und kann zur späteren Schimmelbildung führen. 
 
Nach der  EnEv 2009 müssen bei diesem Vorhaben die Fenster auch erneuert werden. 
 
-- 
Freundliche Grüße 
 
 
Thorsten Henning 
Diplomingenieur 
Freischaffender Beratender Ingenieur VBI VDI 
Zugl. AIK SH Kiel Nr. 1000 
Dingstätte 31 
25421 Pinneberg 
Tel. 04101/8048662 Fax. 04101/8048663 
email: Buero@ib-henning.com 
www.ib-henning.com 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 587/2012/APP/BV/1
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 28.02.2012 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 03/903-970 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen  21.03.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen  27.03.2012 öffentlich 

 
Aufhebung eines Haushaltssperrvermerkes 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung zum Haushalt 2012 am 8.12.2011 hat die Gemeindevertretung auf 
Empfehlung des Finanzausschusses folgende Haushaltssperre verfügt: 
 

1. HHSt.  88008.950001  Instandsetzung des Wohnobjektes Lindenstraße 5 
hier: Außenwandsanierung über 35.000 €  

 
Im Jahr 2012 soll dann beraten werden, wie genau weiter verfahren werden soll. Zur 
Umsetzung der Maßnahme wird der Sperrvermerk dann wieder aufgehoben.  
 
Der Finanzausschuss hat die Entscheidung zur Aufhebung des Sperrvermerkes in 
seiner Sitzung am 14.2.2012 zurückgestellt. Die Verwaltung wurde gebeten, zur 
nächsten Sitzung des Bauausschusses am 15.3.2012 mitzuteilen, warum die Fenster 
zurückgesetzt werden müssen. Die Durchführung der gesamten baulichen Maßnah-
me soll im Detail erläutert und begründet werden.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2012 sowie als Haushaltsrest zur Verfügung.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssperre 
zur Haushaltsstelle 88008.950001 über 35.000 € aufzuheben.  
 
 
___________________ 

Ö  5.1



Banaschak 
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 597/2012/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 02.02.2012 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

01.03.2012 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 21.03.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 27.03.2012 öffentlich 

 
Vermietung der Jugendräume für Kindergeburtstage 
 
Sachverhalt: 
 
Im Januar 2012 gab es von einer Appener Familie die Anfrage, die Jugendräume für 
eine Übernachtungsparty der Tochter anzumieten. Es gab bereits vereinzelnte Ver-
mietungen der Jugendräume für die Gestaltung von Kindergeburtstagen. Diese Re-
gelung basierte auf eine Vereinbarung zwischen dem ehemaligen Bürgermeister 
Brüggemann und dem Jugendpfleger Herrn Semmelhack. Es wurde vereinbart, dass 
am Samstag und Sonntag die Jugendräume für Kindergeburtstage vermietet werden, 
wenn keine Veranstaltung vom Jupita geplant ist. Bei den bisherigen Vermietungen 
gab es keinerlei Schwierigkeiten, so dass aus Sicht des Jugendpflegers keine Ein-
wände gegen weitere Vermietungen bestehen. 
 
  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollten die Jugendräume am Wochenende, vorausgesetzt 
es ist kein Angebot seitens des Jupita geplant, an Appener Familien für Kinderge-
burtstage vermietet werden. Diese Räume stehen am Wochenende zur Verfügung, 
eine Einschränkung der offenen Jugendarbeit in Appen entsteht dadurch nicht.  
 
Die Vermietung der Jugendräume würde über das Bürgerbüro Appen abgewickelt 
werden, in Abstimmung mit dem Jugendpfleger. Die Übergabe der Räume sollte über 
den Jugendpfleger erfolgen, da er am besten über die Einrichtung informiert ist und 
auch ggf. Einweisung in die Geräte geben kann. 
 
Seitens der Nutzer muss sichergestellt werden, dass ausreichend Betreuungsperso-
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nal während der Veranstaltung vorhanden ist. 
 
 
Außerdem kann dadurch eine weitere Einnahmequelle ausgeschöpft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Jugendräume au-
ßerhalb der Öffnungszeiten für Kindergeburtstage (bis 14 Jahre) von Appener Fami-
lien angemietet werden können. 
 
Folgende Nutzungsgebühren sind zu entrichten: 
 
bis zu 4 Stunden   Euro 
 
über  4 Stunden  Euro 
 
Zuschlag für Übernachtungspartys   Euro  
 
Seitens der Nutzer muss sichergestellt werden, dass ausreichend Betreuungsperso-
nal während der Veranstaltung vorhanden ist. 
 
Als Kaution ist ein Betrag von         Euro zu hinterlegen.  
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 603/2012/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 17.02.2012 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

01.03.2012 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 21.03.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 01.03.2012 öffentlich 

 
Umstrukturierungen im ev. St. Johannes Kindergarten zur Schaffung 
weiterer Ganztagskrippenplätze 
 
Sachverhalt: 
 
Anfang Januar 2012 fand ein Abstimmungsgespräch mit beiden Leitern der Kinder-
tagesstätten in Appen statt. Aus diesem Gespräch ergab sich, dass die Elementar-
plätze in Appen ausreichen werden und voraussichtlich das Kindergartenjahr 
2012/2013 noch mit freien Plätzen begonnen wird. 
 
Problematisch zeigte sich zu diesem Zeitpunkt die Versorgung der Krippenkinder. 
Ein Abgleich mit der zentralen Warteliste zeigte zu diesem Zeitpunkt, dass die frei-
werdenden Krippenplätze nicht ausreichen werden. Daraufhin wurde vereinbart, dass 
Frau Matthiesen mit allen Eltern der auf der Warteliste stehenden Kindern Kontakt 
aufnimmt um zu klären, ob tatsächlich Bedarf und Interesse an einem Krippenplatz 
besteht.  
Am 16.02.2012 fand das gemeinsame Gespräch mit der Kirchengemeinde, dem Kin-
dergarten und den Vertreter der Fraktionen statt. An diesem Tag stellte Frau Mat-
thiesen die Aufnahmesituation zum August 2012 ausführlich dar. Es ist davon aus-
zugehen, dass 2 – 3 Krippenplätze im Ganztagsbereich zum August 2012 fehlen 
werden. Als Lösungsansatz wird vom Kindergarten und der Kirchengemeinde vorge-
schlagen, die Umstrukturierung einer Ganztagsgruppe in eine erweiterte altersge-
mischte Gruppe. Bei einer Einzelintegration würden in dieser Gruppe 13/14 Elemen-
tarkinder und 3 Krippenkinder betreut werden.  
Bei einer Umstrukturierung in eine Gruppe mit erweiterter Altersmischung müsste 
jedoch auch der Betreuungsschlüssel erweitert werden, um allen Kindern eine gute 
und altersgerechte Betreuung zu gewährleisten. Die zusätzliche Betreuungskraft 
(ganztags, Personalkosten jährlich etwa 40.000 Euro) sollte sich dann überwiegend 
den Krippenkindern widmen. Diese altersgemischte Gruppe würde dann mit 2,5 Kräf-
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ten belegt sein, so dass durch diese Gruppe bei Bedarf die Vertretung in den ande-
ren Gruppen abgedeckt werden müsste. Eine zusätzliche Springerkraft würde dann 
entfallen.  
 
Umbaumaßnahmen wären nicht erforderlich, da der Gruppenraum der Orangen 
Gruppe für die Betreuung von Krippenkindern tauglich ist. Es wäre ein Gruppen-
raumwechsel erforderlich. Außerdem wären Inventarbeschaffungen (Gitterbetten, 
Hochstühle, Verdunklungsgardinen, Spielmaterial) erforderlich. Es muss von Kosten 
in Höhe von etwa 2.500 – 3.000 Euro ausgegangen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist es wünschenswert, die Krippenkinder auch in Appen 
unterzubringen und entsprechende Lösungen zu erarbeiten. Die Kosten für 3 aus-
wärtige Ganztagskrippenplätze (Kostenausgleich) wären durch die zu erwartenden 
Mehrkosten gedeckt. Es sollte hierbei aber bedacht werden, dass auch im Umland 
nicht ausreichend Krippenplätze zur Verfügung stehen, so dass es für die betroffe-
nen Familien nicht leicht wird, einen auswärtigen Krippenplatz zu bekommen. Außer-
dem müsste die Gemeinde den entsprechenden Kostenausgleich voraussichtlich bis 
zur Einschulung leisten. In den meisten Fällen erfolgt nach der Krippengruppe kein 
Wechsel der Kindertagesstätte, da die Kinder sich dann bereits in der Einrichtung 
eingewöhnt haben. Aufgrund der konstant sinkenden Geburtenzahlen sollte insbe-
sondere darauf geachtet werden, dass die Elementarkinder auch in den Appener 
Kindertagesstätten betreut werden. 
 
Wie sich der Bedarf im nächsten Jahr entwickeln wird, kann noch nicht abgeschätzt 
werden. Die nächsten freien Plätze in den Krippengruppen werden planmäßig erst zu 
Mai 2013 frei. Die Vergangenheit zeigte jedoch, dass der Bedarf an Krippenplätzen 
kontinuierlich steigt.  
Eine Versorgungsquote von 35% würde für die Gemeinde Appen 39 Betreuungsplät-
ze für Kinder unter drei Jahren bedeuten, wobei dies auch durch Tagespflegestellen 
mit abgedeckt werden kann. 
  
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 der Gemeinde Appen müssten Mehrkosten in 
Höhe von 15.000 Euro eingeplant werden.  
 
Die Personalkosten in Höhe von etwa 40.000 Euro jährlich würden in diesem Jahr 
nur anteilig anfallen. Die Inventarbeschaffungen sind geschätzt, sind aber dringend 
vor Beginn der altersgemischten Gruppe erforderlich. 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Schaffung von 3 wei-
teren Ganztagskrippenplätzen im ev. St. Johannes Kindergarten befürwortet wird. 
Der Lösungsansatz, Umstrukturierung einer Elementargruppe in eine altersgemisch-
te Ganztagsgruppe, wird unterstützt. 
 
Die zusätzlichen Personalkosten für eine weitere Ganztagskraft in Höhe von etwa 
40.000 Euro jährlich werden bereitgestellt. Außerdem werden die finanziellen Mittel 
für die erforderlichen Inventarbeschaffungen (Gitterbetten, Hochstühle, Verdunk-
lungsbüro und Spielmaterial für Krippenkinder) zur Verfügung gestellt, geschätzte 
Kosten in Höhe von  2.500 – 3.000 Euro. 
 
Die Gemeinde Appen dankt dem Träger für die Bereitschaft, erneut eine bedarfsge-
rechte Umstrukturierung im ev. St. Johannes Kindergarten vorzunehmen. 
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 





 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 614/2012/APP/V
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 05.03.2012 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 21.03.2012 öffentlich 

 
Entscheidung über Finanzierungs- oder Budgetierungsverträge 
Kindergärten - Antrag der SPD-Fraktion 
 
Sachverhalt: 
 
Während der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 
1.03. 2012 wurde von der SPD-Fraktion der beigefügte Antrag (siehe Anlage) ge-
stellt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 
8.11.2011 wurden die Ausschussmitglieder über den aktuellen Sachstand informiert. 
Demnach sollten die Entwürfe, sobald diese vollständig vorliegen, den Fraktionsvor-
sitzenden zugesendet werden und dann ein Arbeitsgruppentreffen stattfinden, an 
dem jeweils ein Fraktionsvertreter teilnehmen soll. 
Die Entwürfe wurden mit Schreiben vom 26.01.2012 an die Fraktionsvertreter über-
mittelt. Mit Schreiben vom 31.01.2012 erfolgt die Einladung zum bereits angekündig-
ten Arbeitsgruppentreffen am 07.02.2012. Beim Gespräch am 07.02.2012 wurde, 
unter Beteiligung aller Fraktionen, die Entwürfe erörtert und gemeinsam Rückfragen 
geklärt. Abschließend wurde einvernehmlich vereinbart, dass nach Einarbeitung der 
Änderungen die Entwürfe an die jeweiligen Träger weitergeleitet werden sollen. 
Der Lebenshilfe wurde der Vertragsentwurf daraufhin schriftlich übermittelt, der Kir-
chengemeinde wurden die Entwürfe beim gemeinsamen Gespräch am 16.02.2012 
übergeben. Bei diesem Gespräch waren ebenfalls alle Fraktionen vertreten.  
Als Zeitplan wurde gemeinsam abgestimmt, dass ggf. Verhandlungsgespräche im 
April 2012 erfolgen sollten, so dass im Mai/Juni 2012 die Beratungen in den ge-
meindlichen Gremien erfolgen können.  
 
Aus Sicht der Verwaltung sollten keine Budgetierungsverträge geschlossen werden. 
Bei Budgetierungsverträgen würde es sich um eine Festbetragsfinanzierung handeln. 
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Somit würde ggf. keine Rückerstattung von Guthaben an die Gemeinde erfolgen. 
Außerdem müssten dann im Verwendungsnachweis die einzelnen Ansätze nicht 
dargestellt werden.  
Da die Gemeinde den größten finanziellen Teil an den Betriebskosten für die Kinder-
tagesstätten leistet, sollte sich die Gemeinde auch ein bestmögliches Prüfrecht vor-
halten. Dies wurde in die Entwürfe entsprechend eingearbeitet.  
 
Die letzten Jahre haben insbesondere bei einem Träger gezeigt, dass Überprüfun-
gen und Kontrollen durch die Verwaltung erforderlich sind. Zahlreiche Fehler und 
Fehlplanungen konnten dadurch aufgedeckt werden, die zu erheblichen Einsparun-
gen für die Gemeinde geführt haben. Von dieser Verwaltungsvereinfachung sollte 
zum Wohle der Gemeinde abgesehen werden. 
 
Insofern ist der jetzt eingebrachte Antrag der SPD-Fraktion nicht nachvollziehbar und 
aus Sicht der Verwaltung kontraproduktiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss beschließt, den Antrag der SPD-Fraktion abzulehnen. Die 
Entwürfe der Finanzierungsverträge bleiben bestehen und die vereinbarte Vorge-
hensweise wird fortgeführt.  
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der SPD-Fraktion vom 1.03.2012  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 598/2012/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 09.02.2012 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

01.03.2012 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 21.03.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 01.03.2012 öffentlich 

 
Antrag der Familienbildungsstätte auf Kostenübernahme für das Jahr 
2012 
 
Sachverhalt: 
 
Über diese Angelegenheit wurde bereits im vergangenen Jahr beraten und abschlie-
ßend beschlossen. Damals war jedoch Grundlage, dass die Familienbildungsstätte 
Pinneberg eine vertragliche Vereinbarung für die Dauer von 3 Jahren abschließen 
wollte. Erst nach diesem Zeitraum sollte eine Anpassung des Zuschusses nach tat-
sächlichen Vermittlungszahlen erfolgen.  
Während der Beratungen wurde bereits Kontakt mit der Familienbildungsstätte Pin-
neberg aufgenommen, um zu klären, ob auch lediglich die Zusicherung des Zu-
schusses für ein Jahr möglich ist. Dies wurde von Frau Gaden, Leiterin der Familien-
bildungsstätte, eindeutig verneint. Es wurde deutlich gemacht, dass entweder die 
Vereinbarung für drei Jahre geschlossen wird oder andernfalls durch die Familienbil-
dungsstätte keine Vermittlung von Tagespflegestellen für Appener Familien erfolgt.  
 
In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, dass geprüft werden soll, ob die 
Gemeinde Appen sich der Familienbildungsstätte Wedel anschließen kann. Hinter-
grund ist, dass alle amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Moorrege der Familien-
bildungsstätte Wedel angehören würden. Die schriftliche Anfrage durch das Amt 
Moorrege an den Kreis Pinneberg ist zum Jahresende 2011 erfolgt, bisher liegt noch 
keine Rückmeldung vor. 
 
Jetzt fragte die Familienbildungsstätte Pinneberg per Email vom 01.02.2012 an (sie-
he Anlage), ob unter der Voraussetzung, dass zunächst der Zuschuss für ein Jahr 
gewährt werden kann, die Gemeinde Appen sich nun doch an dem Projekt weiter 
beteiligen möchte.  
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es ist verwunderlich, dass auf Nachfrage im November 2011 eine Bezuschussung 
für ein Jahr nicht möglich gewesen ist. Eltern, die sich bei der Verwaltung über Ta-
gespflegestellen informiert haben, wurde bereits mitgeteilt, dass die Gemeinde Ap-
pen derzeit keiner Familienbildungsstätte angehört und somit sich die betroffenen 
Eltern selbst um eine Tagesmutter bemühen müssen.  
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte auf jeden Fall Interesse daran bestehen, die Vermitt-
lung der Tagespflegestellen über die Familienbildungsstätten abwickeln zu lassen, 
insbesondere im Hinblick auf das Jahr 2013 und die Notwendigkeit, die Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren auch über Tagespflegestellen abzuwickeln. 
 
Es sollte jedoch weiterhin versucht werden, dass der Zuständigkeitswechsel zur Fa-
milienbildungsstätte Wedel erfolgt. Es wird versucht, dass bis zur Sitzung eine 
Rückmeldung des Kreises vorliegt. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2012 sind bereits vorsorglich 2.300 Euro für das Tagesmütter-
Projekt eingeplant.   
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Appen für 
das Jahr 2012 einen Zuschuss in Höhe von 2.249 Euro an die Familienbildungsstätte 
Pinneberg leistet. Diese Zusicherung beläuft sich jedoch lediglich auf das Jahr 2012.  
 
Das Vorhaben, zur Familienbildungsstätte Wedel zu wechseln, soll weiterhin verfolgt 
werden. 
 
Für mögliche weitere Zuschussbeantragungen fordert die Gemeinde Appen die Fa-
milienbildungsstätte auf, die Kostenzusammensetzung des Fixanteil und des variab-
len Anteil gemeinsam mit dem Kreis Pinneberg zu überdenken und in diesen Ent-
scheidungsprozess die Gemeinden mit einzubeziehen.  
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Email der Familienbildungsstätte vom 01.02.2012  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 599/2012/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 13.02.2012 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ: 4 / 552.145 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

01.03.2012 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 21.03.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 01.03.2012 öffentlich 

 
Verlängerung der Vereinbarung zwischen dem TuS Appen und der 
Gemeinde Appen zur finanziellen Beteiligung des TuS Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Die bisherige Vereinbarung zwischen dem TuS Appen und der Gemeinde Appen zur 
finanziellen Beteiligung des TuS Appen hatte eine Laufzeit vom 01.01.2007 – 
31.12.2011. Im Jahr 2011 ist es nicht gelungen eine neue Vereinbarung mit dem TuS 
Appen zur  höheren finanziellen Beteiligung abzuschließen.  
Daraufhin wurde während der Gemeindevertretung am 08.12.2011 beschlossen, die 
Laufzeit der bisherigen Vereinbarung auf das Jahr 2012 auszuweiten. 
 
Am 21.02.2012 fand das gemeinsame Gespräch mit dem Vorstand des TuS Appen 
und den Fraktionsvertretern statt. Der TuS Appen hat eine Beteiligung von 40% an 
den Erbpachtzinsen (bisher 20% Beteiligung) angeboten, bei einer Laufzeit von 5 
Jahren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte diesem Vorschlag gefolgt werden. Es handelt sich 
dabei um eine finanzielle Verdoppelung des Anteils vom TuS Appen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Es würden ab dem Jahr 2013 Mehreinnahmen in Höhe von 944,61 Euro entstehen.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, mit dem TuS Appen eine 
neue Vereinbarung mit einer finanziellen Beteiligung an dem Erbpachtzins von 40%, 
Laufzeit 01.01.2013 – 31.12.2017, abzuschließen.  
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 608/2012/APP/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 22.02.2012 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

01.03.2012 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 21.03.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 27.03.2012 öffentlich 

 
Antrag des TuS Appen auf Teilübernahme von Renovierungskosten des 
Sportlerheims 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 21.02.12 stellte der TuS Appen den Antrag (siehe Anlage) auf 
finanzielle Beteiligung der Gemeinde Appen an den Renovierungskosten des Sport-
lerheims in Höhe von 8.000 Euro. Diese Kosten sind insbesondere für den Küchen- 
und Toilettenbereich entstanden. 
Die Einzelheiten sind dem Antrag zu entnehmen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei der Entscheidung sollte berücksichtigt werden, dass das Sportlerheim im Eigen-
tum der Gemeinde ist und es sich somit um eine Investition in ein Gemeindegebäude 
handelt.  
Bei dem Zuschuss in Höhe von 8.000 Euro wären die Materialkosten abgedeckt, die 
Arbeitsstunden bleiben hierbei unberücksichtigt. Hätte die Gemeinde diese Arbeiten 
an Fachfirmen übergeben, wäre der finanzielle Anteil erheblich höher.  
Zu bedenken ist außerdem, dass bei einem Pächterwechsel die angeschafften  Ge-
rätschaften im Eigentum der Gemeinde verbleiben. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan der Gemeinde Appen nicht 

Ö  11



zur Verfügung und müssten im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 bereitgestellt wer-
den.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem TuS Appen für die Um-
baumaßnahmen am Sportlerheim einen Zuschuss in Höhe von ________ Euro zu 
gewähren.  
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag des TuS Appen vom 21.02.2012  
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